
Satzung über die schadlose Beseitigung des Niederschlagswassers 
in der Gemeinde Glindenberg 

(Niederschlagswasserbeseitigungssatzung) 
 
 

Auf der Grundlage der §§ 5 und 6 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 
05.10.1993 (GVBI. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. März 
2004 (GVBI. LSA S. 234) sowie § 151 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(WG LSA) vom 31.08.1993 (GVBI. LSA S. 477), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 16. Juli 2003 (GVBI. LSA S. 158) hat der Gemeinderat Glindenberg in der Sitzung 
am 02.12.2004 folgende Satzung über die schadlose Beseitigung des Niederschlagswassers 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinde Glindenberg betreibt in ihrem Gebiet, im Rahmen der ihr obliegenden 

Niederschlagswasserbeseitigungspflicht, die schadlose Ableitung des Niederschlags-
wassers als öffentliche Einrichtung . 

 
(2) Der Betrieb der Niederschlagswasserableitungsanlagen umfasst auch die Inspektion, 

die Wartung, die Reinigung und die Instandsetzung. 
 
(3) Die Gemeinde Glindenberg entscheidet über Art und Umfang von Neubau-, Erweite-

rungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen der Niederschlagswasserableitungsanlagen. 
 
 

§ 2 
Beauftragte der Gemeinde 

 
Die Gemeinde Glindenberg kann sich zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgabe der Nieder-
schlagswasserableitung Dritter bedienen. Dieses gilt auch sinngemäß für die Mitbenutzung 
von Anlagen, die im Eigentum oder der Unterhaltungspflicht Dritter stehen. 
 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Die in dieser Satzung verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung; 
 
- Niederschlagswasser -  
 
Niederschlagswasser im Sinne dieser Satzung ist das gesamte Niederschlagswasser, wel-
ches im Einzugsgebiet der Niederschlagswasserableitungsanlagen der Gemeinde als Re-
gen, Schnee oder Hagel niedergeht. 
 
- Niederschlagswasserableitungsanlagen. - 
 
alle Einrichtungen zur Sammlung, Reinigung und Ableitung von Niederschlagswasser au-
ßerhalb des Grundstücks des Anschlussnehmers (öffentliche Niederschlagswasserablei-
tungsanlagen). 
 
- Grundstücksentwässerungsanlage - 



alle Einrichtungen zur Sammlung, Ableitung und evtl. Vorbehandlung von Niederschlags-
wasser auf dem Grundstück des Anschlussnehmers. 
 
- Grundstücksleitung - 
 
Niederschlagswasserleitung des Anschlussnehmers bis zur Grundstücksgrenze bzw. bis 
zum Revisionsschacht. 
 
- Anschlusskanal - 
 
Kanal zur unmittelbaren Ableitung des Niederschlagswassers von der Grundstücksgrenze 
bzw. vom Revisionsschacht bis zum Abwasserkanal. 
 
- Niederschlagswasserkanal - 
 
Kanal zur Ableitung des Niederschlagswassers aus den Anschlusskanälen. 
 
- Revisionsschacht - 
 
Schacht nahe der Grundstücksgrenze auf dem Grundstück des Anschlussnehmers zur Ü-
bernahme des Niederschlagswassers und der Durchführung von Kontroll- und Reinigungs-
arbeiten. 
 
- offene Gerinne und Gräben - 
 
Anlagen zur Sammlung und Ableitung des Niederschlagswassers in Form offener Gerinne 
(Gosse) oder Entwässerungsgräben, die nicht Gewässer II. Ordnung sind. 
 
- Grundstück - 
 
jeder zusammenhängende, bebaute oder unbebaute Grundbesitz ohne Rücksicht auf die 
Grundbuchbezeichnung, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 
- Anschlussnehmer - 
 
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher sowie Wohnungseigentümer und 
Wohnungserbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berech-
tigte. Mehrere Rechtsinhaber gelten als ein Anschlussnehmer. 
 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Der Anschlussnehmer ist berechtigt, nach erfolgter Genehmigung gemäß § 6, den 

Anschluss seines Grundstückes an die Niederschlagswasserableitungsanlage vorzu-
nehmen und die Einleitung des auf seinem Grundstück anfallenden Niederschlags-
wassers zu verlangen, sofern die öffentliche Erschließung für die Niederschlagswas-
serableitung vorhanden ist. 

 
(2) Kann das Grundstück wegen der besonderen Lage oder aus technischen und betrieb-

lichen Gründen nur unter erheblichen Schwierigkeiten angeschlossen werden oder er-
fordert der Anschluss besondere Maßnahmen und Aufwendungen, kann die Gemeinde 
den Anschluss versagen. Der Versagungsgrund entfällt, wenn der Anschlussnehmer 
sich bereit erklärt, die entstehenden erhöhten Bau- und Betriebskosten zu tragen und 
auf Verlangen eine angemessene Sicherheit zu leisten. 

 



 
§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Die Pflicht zur Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers in die Niederschlags-
wasserableitungsanlagen entfällt: 

 
a) für Niederschlagswasser, dessen Einleitung in ein Gewässer l. oder II. Ordnung 

wasserrechtlich erlaubt ist, für die Dauer der Erlaubnis, 
 
 b) für nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser von Dach-, Terrassen und 

Hofflächen, das nachgewiesen auf dem Grundstück schadlos versickert, verrie-
selt, verregnet oder einer anderen Nutzung zugeführt werden kann. Der An-
schlussnehmer ist verpflichtet, sein Grundstück, sofern es bebaut ist, an die Nie-
derschlagswasserableitungsanlage anzuschließen und diese zu benutzen, soweit 
ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit zu verhüten. 

 
(2) Die Gemeinde kann die Herstellung der Anschlussmöglichkeit von unbebauten 

Grundstücken verlangen, wenn andernfalls ein späterer Anschluss einen unverhält-
nismäßigen wirtschaftlichen Aufwand erfordern würde. 

 
(3) Der Anschluss ist innerhalb von 3 Monaten nach schriftlicher Aufforderung, bei Neu- 

und Umbauten rechtzeitig vor der Ingebrauchnahme des Bauwerkes fachgerecht aus-
zuführen. 

 
(4) Wird an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in denen noch kein Niederschlags-

wasserableitungskanal liegt, wohl aber geplant ist, ein Neubau errichtet oder in einem 
bereits bestehenden Bauwerk die vorhandene Niederschlagswassereinrichtung we-
sentlich geändert oder erneuert, so sind auf Verlangen der Gemeinde die notwendigen 
Einrichtungen für den späteren Anschluss zu planen und vorzusehen. 

 
(5) Besteht für die Ableitung aller oder eines Teils der Niederschlagswässer kein natürli-

ches Gefälle, kann die Gemeinde den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage durch den 
Anschlussnehmer auf dessen Kosten verlangen. 

 
 

§ 6 
Anmeldungs- und Genehmigungspflicht 

 
(1) Der Anschluss des Grundstückes an und die Einleitung von Niederschlagswasser in 

die öffentliche Niederschlagswasserableitungsanlage sind genehmigungspflichtig und 
bei der Gemeinde Glindenberg zu beantragen. 

 
(2) Die Genehmigung zur Einleitung von Niederschlagswasser wird widerruflich erteilt und 

kann mit Auflagen versehen werden. 
 
(3) Der Anschlussantrag muss eine zeichnerische Darstellung mit Angabe der Trassen-

führung, der Tiefenlage, des Rohrdurchmessers, der Kontrollschächte und der techni-
schen Ausführung enthalten. Der Antrag ist zu unterschreiben und 2-fach einzurei-
chen. 

 
(4) Die Gemeinde Glindenberg prüft die Antragsunterlagen und wirkt auf ihre Überein-

stimmung mit den technischen Bestimmungen für den Bau und Betrieb von Grund-
stücksentwässerungsanlagen und den nach dieser Satzung zu erfüllende Vorausset-



zungen hin. Sie ist berechtigt, Ergänzungen der Unterlagen, Sonderzeichnungen und 
Stellungnahmen von Sachverständigen zu fordern, soweit dies notwendig ist. 

 
(5) Die Genehmigung wird schriftlich erteilt und kann mit Bedingungen und Auflagenver-

sehen werden. In dringenden Fällen kann nach Vorprüfung eine schriftliche vorläufige 
Genehmigung ausnahmsweise erteilt werden. 

 
(6) Ohne Genehmigung oder vorläufige Genehmigung darf mit der Ausführung des An-

schlusses nicht begonnen werden. 
 
(7) Die Genehmigung ergeht unbeschadet der Rechte Dritter. 
 
(8) Die Genehmigung erlischt 2 Jahre nach Bekanntgabe, wenn mit der Ausführung nicht 

begonnen wurde oder eine begonnene Ausführung länger als 2 Jahre eingestellt war. 
 
 

§ 7 
Grundstücksanschluss 

 
Der Grundstücksanschluss besteht aus Anschlusskanal, Revisionsschacht, Grundstückslei-
tung und Rückstausicherung. 
 
(1) Die Öffentlichkeit der Niederschlagswasserbeseitigungsanlage der Gemeinde endet: 
 
 a) an der Grundstücksgrenze bzw. dem Revisionsschacht auf dem Grundstück (ca. 

1-2 m hinter der Grundstücksgrenze), 
 
 b) an sonstigen Übergabepunkten in Abstimmung mit der Gemeinde Glindenberg (z. 

B. bei Druckentwässerung). 
 
(2) Die Herstellung, Erneuerung oder Veränderung sowie die laufende Unterhaltung der 

Niederschlagswasserableitungsanlage im öffentlichen Bereich erfolgt durch die Ge-
meinde Glindenberg oder ein von ihr beauftragtes Unternehmen. 

 
(3) Die Herstellung, Erneuerung oder Veränderung sowie die laufende Unterhaltung der 

Niederschlagswasserableitungsanlage auf dem Grundstück führt der Anschlussneh-
mer auf eigene Kosten aus. Die Arbeiten müssen fachgerecht durchgeführt werden. 

 
(4) Jedes Grundstück ist an einen Anschlusskanal anzuschließen. In Ausnahmefällen 

kann die Gemeinde gestatten, dass zwei oder mehrere Grundstücke über einen ge-
meinsamen Anschlusskanal entwässert werden. Die Benutzungs- und Unterhaltungs-
rechte sind im Grundbuch oder durch Baulast abzusichern. 

 
(5) Die Benutzung der öffentlichen Niederschlagswasserableitungsanlage darf erst erfol-

gen, nachdem die Gemeinde den Anschlusskanal abgenommen hat. Für die Nieder-
schlagswasserableitungsanlage auf dem Grundstück übernimmt die Gemeinde Glin-
denberg keine zivilrechtliche Haftung für die Ausführung. 

 
(6) Gegen Rückstau von Niederschlagswasser aus der öffentlichen Niederschlagswasser-

ableitungsanlage hat sich der Anschlussnehmer nach den Vorschriften der DIN 1986 
selbst zu schützen. Rückstaugefährdet sind alle Entwässerungsobjekte, die tiefer als 
die Straßenoberkante an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung liegen. 

 
(7) Beauftragte der Gemeinde Glindenberg dürfen im Rahmen der bestehenden Gesetze 

die an die Niederschlagswasserableitungsanlage angeschlossenen oder anzuschlie-
ßenden Grundstücke betreten und befahren, soweit dies zur technischen Überprüfung, 



zur Beseitigung von Störungen oder zur Niederschlagswasserprobenahme erforderlich 
ist. Reinigungsöffnungen, Revisionsschächte, Rückstauverschlüsse u. ä. sind jederzeit 
zugänglich zu halten. 

 
(8) Bei Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschluss-

nehmer dies der Gemeinde Glindenberg rechtzeitig vorher mitzuteilen, damit der An-
schlusskanal verschlossen oder beseitigt werden kann. 

 
 

§ 8 
Einleitungsverbote 

 
(1) In die Niederschlagswasserbeseitigungsanlage darf kein Niederschlagswasser einge-

leitet werden, welches den Gewässerzustand nachhaltig negativ beeinträchtigt und 
nach den wasserrechtlichen Vorschriften nicht auch in ein Gewässer eingeleitet wer-
den dürfte. Schmutzwasser ist von der Einleitung in die Niederschlagswasserablei-
tungsanlage ausgenommen. 

 
(2) Abfälle und Stoffe, welche die Kanalisation verstopfen, giftige, übelriechende oder exp-

losive Dämpfe und Gase bilden sowie Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maß angrei-
fen, dürfen nicht in die Niederschlagswasserableitungsanlage eingebracht werden. 
Das Niederschlagswasser darf insbesondere folgende Bestandteile nicht enthalten: 

 
- Schutt, Asche, Müll, Glas, Zement, Mörtel, Kalkhydrat, Fasern, Textilien, 
 
- Kunstharz, Lacke, Farben, Bitumen, Teer, Kunststoffe, 
 
- Blut, Schlachtabfälle, Borsten, Lederreste, 
 
- Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Schlempe, Trüb, Trester, Krautwasser, Hefe, 
 
- Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette, 
 
- Säuren und Laugen, halogenierte Kohlenwasserstoffe, toxische Stoffe, 
 
- der Inhalt von Chemietoiletten, sofern die chemischen Stoffe nicht zugelassen sind. 

 
(3) Das Einleiten von Kondensaten aus privaten gas- und ölbetriebenen Feuerungsanla-

gen (Brennwertanlagen) ist als Schmutzwasser nach Nr. 2 zu behandeln. 
 
(4) Der Anschluss von Abfallzerkleinerungsanlagen, Nassentsorgungsanlagen, Dampflei-

tungen und Dampfkesseln ist nicht gestattet. 
 
(5) Das Einleiten von Grund-, Quell- und Kühlwasser in die öffentliche Niederschlagswas-

serableitungsanlage ist grundsätzlich genehmigungspflichtig. Über die Einleitung die-
ser Wässer wird im Einzelfall entschieden, sofern sie den grundsätzlichen Einleitungs-
bedingungen oder – kapazität der Anlagen der Gemeinde nicht widersprechen. 

 
 

§ 9 
Niederschlagswasserüberwachung 

 
Die Betriebsüberwachung, die Entnahme von Niederschlagswasserproben sowie die Über-
prüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen erfolgen durch Beauftragte der Gemeinde 
Glindenberg. Den Beauftragten ist hierzu ungehindert Zutritt zu den Grundstücken, Räumen 
und Niederschlagswasseranlagen zu gewähren und die Überprüfung zu ermöglichen. 



 
 

§ 10 
Anschlussbeitrag, Einleitgebühren 

 
Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes werden für: 
 

a) die Herstellung, Erneuerung, Veränderung oder Aufhebung der Grundstücksan-
schlüsse die Erstattung der tatsächlichen Kosten verlangt 

 
und 
 
b) für die Inanspruchnahme der Niederschlagswasserableitungsanlagen Einleitge-

bühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Niederschlagswasserabgabensat-
zung erhoben. 

 
 

§ 11 
Ausnahmen und Befreiungen 

 
(1) Von den Vorschriften dieser Satzung können auf Antrag Ausnahmen bzw. Befreiungen 

gestattet werden, wenn 
 
 a) dem öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
 
 b) dies zur Vermeidung offenbar nicht beabsichtigter Härten zweckmäßig ist und 

den Zweck der Satzung nicht gefährdet. 
 
(2) Ausnahmen und Befreiungen können mit Auflagen und Bedingungen verbunden sowie 

befristet und widerruflich gewährt werden. 
 
 

§ 12 
Haftung 

 
(1) Der Anschlussnehmer ist für die satzungsgemäße Benutzung der Niederschlagswas-

serableitungsanlage verantwortlich. Er haftet für alle Schäden und Nachteile, die infol-
ge mangelhaften Zustandes und satzungswidriger Benutzung der Niederschlagswas-
serableitungsanlage entstehen. 

 
(2) Weitergehende Haftungsverpflichtungen aufgrund sonstiger gesetzlicher oder vertrag-

licher Bestimmungen bleiben unberührt. 
 
(3) Für Schäden, die infolge von Naturereignissen wie Hochwasser, Schneeschmelze, 

Wolkenbruch und dergleichen entstehen, wird von der Gemeinde Glindenberg weder 
Schadenersatz noch Minderung der Gebühren gewährt. 

 
(4) Kann die in dieser Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt nicht oder 

nicht rechtzeitig durchgeführt werden, haben die angeschlossenen Haushalte keinen 
Anspruch auf Schadenersatz. 

 
 

§ 13 
Mitwirkungspflicht 

 



Die Anschlussnehmer sind verpflichtet, das Betreten von Grundstücken, Anlagen und Räu-
men durch die Bediensteten der Gemeinde oder durch besonderen Ausweis ausgewiesene 
Beauftragte zum Zwecke der Erfüllung der Bestimmungen dieser Satzung zu gestatten und 
Angaben, Pläne und Unterlagen zur Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Verpflichtungen vorzu-
legen. 
 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen der §§ 5; 6; 7; 8 und 9 vorsätzlich oder fahrläs-

sig seiner Verpflichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt und entgegen der §§ 9 und 13 das Betre-
ten von Grundstücken, Anlagen und Räumen nicht gestattet und Anlagen oder Einrich-
tungen nicht zugänglich macht. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer entgegen der §§ 6; 8; 9 und 12 wider besseren 

Wissen unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 5.000 

Euro geahndet werden. Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten nach § 145 WG LSA 
durch die Untere Wasserbehörde bleiben davon unberührt. 

 
 

§ 15 
Überleitungsvorschriften 

 
(1) Ein Grundstück, von dem im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung Nieder-

schlagwasser der öffentlichen Einrichtung in irgendeiner Art tatsächlich zugeleitet wird, 
gilt auch als angeschlossen, wenn der Grundstücksanschluss nicht nach den Bestim-
mungen dieser Satzung hergestellt ist. Die Benutzung der öffentlichen Einrichtung wird 
dann vorausgesetzt. 

 
(2) Die Gemeinde kann verlangen, dass dieses Grundstück nachträglich über eine Grund-

stücksentwässerungsanlage an die öffentliche Einrichtung angeschlossen wird, wenn 
dieses aus Gründen des Allgemeinwohls erforderlich ist. 

 
(3) Die Bestimmungen über das Anschluss- und Benutzungsrecht bleiben unberührt. Der 

Grundstückseigentümer kann die vorhandene Zuleitung des Niederschlagswassers 
nachträglich unterbinden, wenn Gründe des Allgemeinwohls nicht entgegen stehen 
und die Befreiung von der Gemeinde erteilt wurde. 

 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2005 in Kraft. Gleichlautende Bestimmungen der Nieder-
schlagswasserbeseitigungssatzung des Wolmirstedter Wasser- und Niederschlagswasser-
zweckverbandes verlieren hiermit für das Gebiet der Gemeinde Glindenberg ihre Wirkung. 
 
 
Glindenberg, den 02.12.2004 
 
 
Gerling-Koehler     (Siegel) 
Bürgermeisterin 


